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Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBI. I.S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr.394) wird nach Beschlussfassung durch den

Gemeinderat Muldestausee vom ..............

der Vorhabenbezogene Bebauungsplan "Sondergebiet Sonnenfarm" in Burgkemnitz nach

§ 10 Abs. 1 BauGB, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und dem  Text (Teil B) als

Satzung beschlossen.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sondergebiet Sonnenfarm" in der Gemarkung Burgkemnitz

Teil A.1: Planzeichnung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes

wird wie folgt beschrieben:

Gemarkung: Burgkemnitz

Teilbereiche I bis III:

Flur 5, Flurstück   91

Flur 6, Flurstück   80

Flur 5, Flurstücke 84, tlw. 88

Flur 6 Flurstück    56

Teilbereich IV und V:

Flur 7, Flurstücke  tlw. 36, 37

Flur 8, Flurstücke tlw. 34, tlw. 37, 38

Teilbereich VI:

Flur 6, Flurstücke tlw. 62, 63

Flur 7, Flurstück 32

Flur 8, Flurstücke tlw. 36, 35

Nutzungsgenehmigung:  © GeoBasis-DE /

LvermGeo LSA [2017, A 18-264-2009-7].

Sondergebiet zur Gewinnung von

Solarenergie

maximale Höhe baulicher Anlagen

(über Geländeoberkante)

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

HbA max. 5 m

Überbaubare Grundstücksfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO)

Grundflächenzahl
z.B. 0,8

überbaubare Fläche

Baugrenze

nicht überbaubare Fläche

 Solar

SO

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Sonstige Planzeichen  (§ 9 Abs. 7 BauGB und § 16 Abs 5 BauNVO )

z. B. 36

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

3

Vermaßung in Metern

Erläuterungen zur Nutzungsschablone

Art der baulichen

Nutzung

                  

Grundflächenzahl

maximale Höhe

baulicher Anlagen

(über Geländeober-

kante)

Gliederung

                  

0,7
SO Solar

HbA max.

5 m

Teilbereich I

0,8
SO Solar

HbA max.

5 m

Teilbereich III

0,65
SO Solar

HbA max.

5 m

Teilbereich VI

0,8
SO Solar

HbA max.

5 m

Teilbereich IV

Gemeinde Muldestausee

Planungshoheit:           Gemeinde Muldestausee

      OT Pouch

      Neuwerk 3

      06774 Muldestausee

Entwurf und Ver-          Gloria Sparfeld

fahrensbetreuung :       Architekten und Ingenieure

      Halberstädter Straße 12

                                     06112 Halle/Saale

Bearbeiter :                 C. Woitschach / G. Sparfeld

Februar 2024

M 1 : 4.000

     Vorhabenbezogener Bebauungsplan

"Sondergebiet Sonnenfarm" in Burgkemnitz

   Entwurf

Übersichtskarte zur Lage des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Ortschaft
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Solar
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Teilbereich I

Teilbereich III
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Schlaitz

Burgkemnitz

Muldenstein

Lagebezugssystem:

Gauß-Krüger-Koordinatensystem (LS 150)

Koordinaten Sollpunkt (noch unvermarkt)

Hinweise aus der Beteiligung

Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreis Anhalt-Bitterfeld,

Stellungnahme vom 29.11.2023 (Az.: 63-02445-2023-52)

§ § 9 Abs. 3 DenkmSchG LSA.

Wer bei Arbeiten oder bei anderen Maßnahmen in der Erde oder im

Wasser Sachen findet, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben

ist, dass sie Kulturdenkmale sind (archäologische und

bauarchäologische  Bodenfunde), hat diese zu erhalten und der

zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.

Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von einer

Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren

für die Erhaltung der Bodenfunde zu schützen. Das

Denkmalfachamt und von ihm Beauftragte sind berechtigt, die

Fundstelle nach archäologischen Befunden zu untersuchen und

Bodenfunde zu bergen.

Aussichtsturm

Löschwasserkissen

Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

unterirdischer Leitungsbestand

(Lage unverbindlich)

TK      Telekommunikationslinien

aktive Grundwassermessstelle mit Nummer

(örtliche Bestandsüberprüfung erforderlich)

Zufahrt zum Baufeld

Grünordnerische

Maßnahmen in Verbindung

mit Artenschutzrechtlichen

Maßnahmen innerhalb

der Bauflächen            

SO

Solar

0,8
SO Solar

HbA max.

5 m

Teilbereich V

0,7
SO Solar

HbA max.

5 m

Teilbereich II

Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Abs. 6 BauGB)

Grünfläche

Zweckbestimmung:

Spielplatz / Rastplatz

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Teilbereich II
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V

Bestandsangaben nach DIN 18 702 (auszugsweise)

Planzeichen der Kartengrundlage

Kennzeichnungen und Hinweise

z.B. V 4     grünordnerische Maßnahmen in Verbindung mit

                  artenschutzrechtlichen Maßnahmen

                  gemäß den Textlichen Festsetzungen

V1 / V2 / V3 / VSO6

V1 / V2 / V3 / MSO1/4

V1 / V2 / VSO3/5

V1 / V2 / VSO3/5 V1 / V 2 / V 3 / VSO2 / CEF3

V1/ V2 / V3 / MSO1/4

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft

mbH, Stellungnahme vom 13.11.2023

Innerhalb der einzelnen Teilbereiche des Plangebietes befinden

sich jeweils mehrere Grundwassermessstellen  der LMBV. Alle

Messstellen sind funktionstüchtig und Teil des LMBV- Dynamik-

monitorings.

Die Grundwassermessstellen sind vor Beschädigungen oder

Zerstörungen zu schützen. Die Befahrbarkeit und die Zuwegungen

sind zu Messzwecken und Instandhaltungsmaßnamen  jederzeit zu

gewährleisten. Ein Rückbau der Messstellen ist nicht vorgesehen.

SO

Solar

Zuwegung für Fahrzeuge bis 40 t

Zuwegung für Fahrzeuge bis 7,5 t

Planzeichenerklärung nach PlanzV 90

Wasserfläche

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

Vermessung / Kartengrundlage:


